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 Veröffentlicht am 21.03.1996

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §188;

EStG 1972 §2 Abs2;

Rechtssatz

Die Beurteilung der steuerlichen Verhältnisse der Anleger, insbesondere der Folgen der unrechtmäßig erfolgten

Geltendmachung von Verlusten sowie der steuerlichen Behandlung eines etwaigen Überschusses aus der

Veräußerung von Hausanteilsscheinen, ausgenommen die Fälle des § 188 BAO, hat im Rahmen eigener

Abgabenverfahren zu erfolgen.
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